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DRUCKSACHE 21/16980

Gegenstand und Begründung der Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“

Ich fordere Bürgerschaft und Senat auf, darauf hinzuwirken, den Anteil des Grüns
in Hamburg zu erhalten, wobei Hamburgs Grün der gesamten gemeinsamen Fläche
von Grünanlagen, Kleingärten, Friedhöfen, Parkanlagen, Naturnahen Landschaften,
Wäldern, Landwirtschaftlichen Kulturlandschaften sowie Gewässerlandschaften
und Auenentwicklungsbereichen (Milieus laut Hamburger Landschaftsprogramm)
entspricht und der Anteil sich auf die Gesamtfläche Hamburgs zum
Stichtag 01.06.2018 bezieht.“
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DER VERTRAG SIEHT VOR…

• … min. 10% der Landesfläche dauerhaft unter Naturschutz zu stellen.

• … Landschaftsschutzgebiete auf den aktuellen Anteil an Flächen von 18,9% zu halten.

• … den Anteil an Flächen des Biotopverbunds auf dem aktuellen Stand von 23,2% zu 
halten.

Monitoring BUKEA aus der ersten Berichtsdrucksache 2023:
• NSG 10,35%
• LSG  18,5%
• Biotopverbund 23,2% 
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DER VERTRAG SIEHT VOR…

Petitum 1.4

„die bis zum 17.05.2016 noch 
unbebauten und noch nicht 
anderweitig planungsbefangenen 
Flächen des Grünen Netzes 
innerhalb des 2. Grünen Rings (…) 
zukünftig von Bebauung 
freizuhalten.“ 

> Notwendige kleinflächige 
Inanspruchnahmen sind möglich, 
wenn eine alternative, gleich große 
Freifläche, in räumlicher Nähe, 
gesichert und hergerichtet wird. 

Foto: Birgit Otto
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Foto: Anlage Vertrag für Hamburgs Stadtgrün 

VERTRAGSKULISSE
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Foto: Anlage Vertrag für Hamburgs Stadtgrün 
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DER VERTRAG SIEHT VOR…

Petitum 1.5

(…) Bei der Entwicklung neuer 
Quartiere sollen regelhaft weitere 
öffentliche Grünanlagen geschaffen 
werden, soweit sie nicht direkt an 
vorhandenen großen öffentlichen 
Parkanlagen liegen. In der Summe 
wird der Flächenumfang in den 
nächsten Jahren zunehmen (…)

Foto: Ausschnitt Bebauungsplan Neugraben-Fischbek 65
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KOMPENSATIONSPFLICHT 

• bestehende Baurechte werden nicht eingeschränkt, 

• Bau- und Plangenehmigungen werden dadurch zeitlich nicht verzögert

• Grünflächenverluste werden durch die FHH kompensiert

• Hierfür stehen pro Jahr rund 8 Mio. € FHH weit zur Verfügung. 
• 3 Mio. € für Flächenankäufe 
• 4,9 Mio. € für Herstellung der Flächen 
• 490.000 € für vorbereitende Konzepte 

. 
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KOMPENSATIONEN

• müssen innerhalb der Flächenkulisse des Grünen Netzes 
bis einschl. des 2. Grünen Rings liegen 

• oder diese Kulisse unmittelbar erweitern 

• Kompensationsmaßnahmen können vorlaufend geplant 
und hergestellt werden

Foto: Birgit Otto
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EINGRIFFE IN DIE FLÄCHENKULISSE

Bauvorhaben MidSommerland

• planungsrechtliche Befreiungen 
nach § 31 Absatz 2 BauGB für das 
Überschreiten der zulässigen GRZ 
um 0,02 auf 0,22 

• 300m² mehr bebaute Fläche als im 
Bebauungsplan Wilstorf 3 
zugelassen 

• Vertraglich vereinbarter 
Schwellenwert von 250m² 
überschritten = Bauvorhaben ist 
kompensationspflichtig Foto: Ute Nennemann
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AUFGABEN DER BEZIRKSÄMTER

• Prüfung und Überwachung der 
Flächenkulisse sowie der Erfüllung der 
Kompensationserfordernisse im Sinne des 
Vertrags (Fachamt SL)

• Berücksichtigung von Petitum 1.4 und 1.5 
in Bebauungsplänen (Fachamt SL)

• Maßnahmenplanung und –umsetzung, 
sowie Flächenankauf (Fachamt MR)

• Aufbau eines Kompensationsflächenpools 
(Zusammenarbeit SL und MR)
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VERTRAG FÜR HAMBURGS STADTGRÜN

10.04.2024

VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT
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